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MERKBLATT  
über das Förderprojekt  

„Fit für Auslandsmärkte – Go International“ 
 
 
Wozu dient „Go International“? 
 
Wollen Sie den Sprung über die Grenze ins 
Exportgeschäft wagen? Wollen Sie aus dem 
Ausland importieren? Suchen Sie neue Ab-
satzwege und Absatzmärkte?  
 
Um neue Auslandsaktivitäten dieser Art von 
mittelständischen bayerischen Unternehmen 
gezielt zu unterstützen, bieten die bayerischen 
Industrie- und Handelskammern (IHKs) und 
Handwerkskammern und das Außenwirt-
schaftszentrum Bayern (AWZ) mit Unterstüt-
zung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie ab sofort eine außenwirtschaftliche Förde-
rung aus bayerischen im Rahmen des Förder-
projekts „Fit für Auslandsmärkte – Go Internati-
onal“ an. Das Projekt hat eine Laufzeit bis Ende 
2014. 
 
Gefördert wird in einem zweistufigen Verfahren 
zunächst die Erarbeitung eines Internationali-
sierungsplanes für mittelständische bayerische 
Unternehmen durch erfahrene Coachs. Die 
Coachs sind ehemalige Unternehmer bzw. Ma-
nager im Vor-/Ruhestand, die eine langjährige 
Erfahrung im internationalen Geschäft aus der 
Unternehmenspraxis mitbringen und finanziell 
unabhängig sind.  
Anschließend erfolgt die Umsetzung der einzel-
nen Maßnahmen. Dazu zählen z. B. die erstma-
lige Beteiligung an internationalen Messen und 
Ausstellungen, die Erstellung firmenspezifischer 
Publikationen, Werbemaßnahmen im Ausland 
sowie interne Personalschulungsmaßnahmen.  
 
Antragsberechtigt sind Unternehmen (inklusive 
Angehörige freier Berufe), die  
 ihren Sitz bzw. eine wesentliche Betriebs-

stätte (=Internationalisierungsaktivität) in 
Bayern haben, 

 der „Definition der kleinen und mittleren 
Unternehmen durch die Kommission“ der 
Europäischen Union in der jeweils gültigen 
Fassung entsprechen (zuletzt ABL L 124/36 
vom 20.05.2003), d.h. 
o weniger als 250 Beschäftigten, 

o Umsatz nicht über 50 Mio. EUR oder 
Bilanzsumme nicht über 43 Mio. EUR, 

o keine Beteiligung von Großunterneh-
men (Nicht-KMU) von 25 % oder 
mehr, 

 keine offensichtliche Insolvenzgefährdung 
aufweisen. 

 
 
Wie läuft eine Förderung im Rahmen 
von „Go International“ ab? 
 
Stufe 1: Erarbeitung eines Internationalisie-
rungsplanes  
 
Sind Sie an einer Förderung im Rahmen von 
„Go International“ interessiert, so wenden Sie 
sich direkt an Ihre IHK oder Handwerkskam-
mer, die Sie gerne hierzu telefonisch berät und 
Ihnen auch die kompletten Teilnahmeunterla-
gen übermittelt. Ihre Ansprechpartner finden 
Sie im Internet unter www.auwi-bayern.de.  
 
Als nächsten Schritt müssen Sie nur den Teil-
nahmeantrag ausfüllen und an die zuständige 
IHK zurücksenden. Anhand Ihrer Angaben auf 
diesem Antrag findet sodann ein Vorgespräch 
zwischen Ihnen und der IHK statt.  
 
Im Vorgespräch findet eine Vorprüfung der För-
derfähigkeit des internationalen Vorhabens 
statt. Anschließend wird Ihnen ein geeigneter 
Coach vermittelt, dessen Aufgabe darin be-
steht, das Vorhaben der Firma zu analysieren 
und einen Internationalisierungsplan zu erarbei-
ten. 
 
Der Coach vereinbart individuell einen Ge-
sprächstermin mit dem Geschäftsführer/Inhaber 
Ihres Unternehmens und prüft dabei Ihre Inter-
nationalisierungsfähigkeit. Dieses Gespräch 
dauert 3 – 4 Stunden bis 
maximal einen Tag.  
 
Sofern die Prüfung der Internationalisierungsfä-
higkeit positiv ausfällt, erarbeitet der Coach 
gemeinsam mit Ihnen in einem weiteren Schritt 
von grundsätzlich maximal 2 Arbeitstagen (à 8 

http://www.auwi-bayern.de/


 

Den Ansprechpartner in Ihrer IHK oder Handwerkskammer finden Sie im Internet unter 
www.auwi-bayern.de 

Stunden) einen individuellen Internationalisie-
rungsplan, in dem die weiteren Maßnahmen  
zur Markterschließung bereits konkret festge-
legt werden.  
 
Mit der Einreichung dieses Internationalisie-
rungsplanes bei der örtlichen IHK ist die erste 
Stufe (Erarbeitung eines Internationalisierungs-
planes) abgeschlossen. 
 
 
Was kostet die 1. Stufe von  
„Go International”?  
 
Die Erstinformation sowie das ausführliche 
Vorgespräch mit der IHK sind für Sie kostenlos.  
 
Die Tage 1 – 3, bei denen der Coach die Inter-
nationalisierungsfähigkeit Ihres Unternehmens 
prüft (Tag 1) sowie einen Internationalisie-
rungsplan entwickelt (Tag 2 - 3), kosten pro Tag 
lediglich 50 EUR. Hinzu kommt noch eine Kos-
tenpauschale von 40 EUR für die gesamte Stu-
fe 1.  
 
 
Stufe 2: Umsetzung des Internationalisie-
rungsplanes  
 
Der vom Coach gemeinsam mit Ihrem Unter-
nehmen erarbeitete Internationalisierungsplan, 
der konkrete auslandsbezogene Maßnahmen 
vorsieht, wird von Ihnen bei Ihrer IHK einge-
reicht, welche die vorgeschlagenen Maßnah-
men auf ihre Förderfähigkeit prüft.  
 
Sofern die vorgeschlagenen Maßnahmen den 
Voraussetzungen für eine Förderung entspre-
chen, veranlasst die IHK, dass Ihrem Unter-
nehmen ein vorläufiger Zuwendungsbescheid 
vom Außenwirtschaftszentrum Bayern ausge-
stellt wird. In diesem sind sowohl die förderfähi-
gen Maßnahmen als auch die maximalen För-
derbeträge für die Umsetzung dieser Maßnah-
men festgelegt.  
 
Förderfähig sind in der zweiten Stufe von „Go 
International“ vor allem die folgenden Maßnah-
men, die allesamt der Internationalisierung Ih-
res Unternehmens dienen sollen: 
 

 Fortsetzung der Beratung des Unterneh-
mens durch den Coach 

 Hinzuziehung bzw. Einsatz von weiteren 
fach- oder länderspezifischen Beratern  
(z. B. Außenwirtschaftsberater, Auslands-
handelskammern sowie Steuerberater oder 
Rechtsanwälte).  

 Erstmalige Beteiligung an internationalen 
Fachmessen im In- und Ausland und Aus-
stellungen 

 Erstellung von firmenspezifischen Publikati-
onen, die der Internationalisierung dienen 

 Erstellung von fremdsprachigen Internet-
homepages 

 Übersetzungskosten im Zuge der Erstellung 
von fremd- bzw. mehrsprachigen Publikati-
onen bzw. Internethomepages 

 Schaltung von Inseraten in ausländischen 
Fachzeitschriften 

 Personalschulungsmaßnahmen 

 Kosten für Produktzertifizierung 

 Sonstige Markterschließungskosten 

 
 
Was kostet die 2. Stufe von  
„Go International“?  
 
Für die Umsetzung der oben genannten Maß-
nahmen beträgt der Zuschuss bis zu 25 % der 
realisierten Maßnahmen, maximal jedoch 
10.000 EUR pro Unternehmen und Kalender-
jahr. Es ist dabei möglich, dass nur einzelne der 
oben genannten Maßnahmen gefördert werden 
können oder aber auch eine Kombination von 
mehreren oder sogar sämtlichen Maßnahmen. 

 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
ausführlichen Förderbestimmungen über das 
Förderprojekt „Fit für Auslandsmärkte - Go In-
ternational“. 
 
Sie finden alle Informationen auch im Internet 
unter www.go-international.de. 
 
 
Stand: Januar 2011 

http://www.go-international.de/

